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Mandanteninformation 12/2014 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
  
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
    Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Umsatzsteuer4 10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 
Sozialversicherung5 23.12.2014 entfällt entfällt 

 

1   Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-

meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
2   Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
3   Für den abgelaufenen Monat. 
4   Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5   Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 

des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-

schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2014) an die jeweilige Einzugsstelle 

übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuch-

führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeits-

termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 

oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Ausscheiden eines beherrschenden GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers vor Ab-
lauf der Erdienenszeit führt zu verdeckten Gewinnausschüttungen in Bezug auf die 
Pensionszusage 
Erteilt eine GmbH ihrem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer (was im Regelfall eine Beteiligung von 

mehr als 50 % voraussetzt) eine Pensionszusage, ist diese steuerlich u. a. nur dann anzuerkennen, wenn zwi-

schen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand mindestens zehn 

Jahre liegen. Scheidet der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer vor Ablauf der zehn Jahre ohne plau-

sible betriebliche Gründe aus, ist die Pensionszusage von Anfang an steuerlich nicht anzuerkennen. Die Zufüh-

rungen zur Pensionsrückstellung stellen dann sog. verdeckte Gewinnausschüttungen dar und erhöhen das steu-

erpflichtige Einkommen der GmbH. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Begrenzung der Entfernungspauschale auf 4.500 € gilt auch bei Nutzung verschiede-
ner öffentlicher Verkehrsmittel 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (bis 31.12.2013 

regelmäßige Arbeitsstätte) sind Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden Arbeitstag, an 

dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer 

der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 € 

im Kalenderjahr. Dieser Höchstbetrag gilt u. a. bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, soweit im Kalenderjahr 

keine höheren Aufwendungen glaubhaft gemacht oder nachgewiesen werden. Bei Benutzung eines eigenen oder 

zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs greift die Begrenzung auf 4.500 € nicht. Der Arbeitnehmer muss ledig-

lich nachweisen oder glaubhaft machen, dass er die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 

dem eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug zurückgelegt hat. Ein Arbeitnehmer nutzte für den 

Weg zu seiner 130 km entfernt liegenden Arbeitsstätte auf drei Teilstrecken seinen privaten Pkw, einen Zug und 

die U-Bahn. Für die mit dem Auto und dem Zug zurückgelegte Entfernung machte er die Entfernungspauschale 

von 0,30 € pro Entfernungskilometer geltend. Den auf den Zug entfallenden Betrag begrenzte er auf 4.500 €. 

Zusätzlich begehrte er den Abzug der tatsächlichen Kosten für die U-Bahnfahrten. Das Finanzamt berücksichtigte 

die Kosten für die U-Bahnfahrten nicht, weil mehrere öffentliche Verkehrsmittel einheitlich zu behandeln seien. 

Dieser Ansicht schloss sich das Finanzgericht Münster an: Nutzt ein Arbeitnehmer für Fahrten zur Arbeit ver-

schiedene öffentliche Verkehrsmittel, ist die Entfernungspauschale auf 4.500 € jährlich zu begrenzen. 

  

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im Laufe des 

Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des Wirtschaftsjahres Bestandsauf-

nahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Unterneh-

mens und müssen am Bilanzstichtag erfolgen. Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraus-

sichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanz-

stichtag neu nachgewiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. Eine Fotoinventur 

ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
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· Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von 10 Tagen vor oder 

nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäu-

fe sind zuverlässig festzuhalten. 

· Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate vor oder 

der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur erfordert eine wert-

mäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der durch die Inventur ermittelten Bestände 

zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für Be-

stände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und 

für besonders wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuer-

vergünstigungen wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der Bestände am Bilanz-

stichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden können. 

· Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht begehba-

re Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der Ware. Soweit Teile des 

Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt worden sind, bestehen Bedenken gegen diese Handha-

bung. 

· Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer 

Methoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert einer konventionellen 

Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und relative Stichprobenfehler 

von 1 % des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter und Gegenstände, die ei-

nem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen. 

· Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. Vo-

raussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung 

sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum verändert und die Gegenstände regel-

mäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in der Regel alle drei Jahre o-

der bei wesentlichen Mengenänderungen sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen. In 

Ausnahmefällen kann eine Inventur nach fünf Jahren ausreichen. 

· Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis zum Bilanzstichtag 

alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen 

sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so 

zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen 

Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzu-

zeichnen. Es kann organisatorisch notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und 

aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und 

die spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswa-

ren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inven-

turfehler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen nur erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. 

Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso 

ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Her-

stellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) 
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und die Werkstattinventur zu denken. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfas-

sen. Das gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in 

Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln. Zur Inventurerleichterung können Diktiergeräte 

verwendet werden. Besprochene Tonbänder können gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten 

übernommen und geprüft worden sind. 

  

Folgende Unterlagen können im Jahr 2015 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2014 vernichtet werden: 

· Aufzeichnungen aus 2004 und früher. 

· Inventare, die bis zum 31.12.2004 aufgestellt worden sind. 

· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2004 oder früher erfolgt ist. 

· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2004 oder früher aufgestellt worden sind. 

· Buchungsbelege aus dem Jahre 2004 oder früher. 

· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 

2008 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 

· Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2008 oder früher. 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 

· für eine begonnene Außenprüfung, 

· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 

· für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur 

Begründung der Anträge an das Finanzamt und 

· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen. 

Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger 

Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalender-

jahr 2014 betragen hat, müssen ab 2015 die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen 

sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert 

maßgebend. Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem die 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 
Keine Haftung des Pensionssicherungsvereins für eine Altersrente, die nicht vom Ar-
beitgeber gewährt wurde 
Nach dem Gesetz über die betriebliche Altersversorgung haben Versorgungsempfänger, deren Ansprüche aus 

einer unmittelbaren Versorgungszusage des Arbeitgebers nicht erfüllt werden, weil über dessen Vermögen das 

Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, gegen den Pensionssicherungsverein einen Anspruch in Höhe der Leis-

tung, die der Arbeitgeber aufgrund der Versorgungszusage zu erbringen hätte, wenn das Insolvenzverfahren über 

ihn nicht eröffnet worden wäre. Dies gilt aber nur für Versorgungszusagen, die der Arbeitgeber selbst ausgespro-

chen hat. Dies bekam ein Arbeitnehmer zu spüren, der Anfang 1962 zunächst kurze Zeit für eine deutsche GmbH 
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tätig war, bevor er im April 1962 ein Arbeitsverhältnis zu einer ausländischen Tochtergesellschaft dieser GmbH 

einging, für die er dann bis zum Jahre 1979 tätig war. Im Jahre 1974 sagte die deutsche GmbH dem Arbeitneh-

mer in einem Schreiben Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu. In den Jahren darauf meldete sie dem 

Pensionssicherungsverein eine Versorgungszusage zu Gunsten des Klägers und leistete hierfür Beiträge. Ab 

November 2002 bis einschließlich Juli 2009 leistete sie dem Kläger eine Altersrente in Höhe von monatlich ca. 

450,00 € brutto. Im August 2010 wurde über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet. Mit seiner Klage 

begehrte der Kläger von dem Pensionssicherungsverein die Zahlung seiner Altersrente ab August 2009. Diese 

Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht wies letztinstanzlich darauf hin, dass die 

Einstandspflicht des Pensionssicherungsvereins nur Versorgungszusagen des Arbeitgebers erfasse. Arbeitgeber 

sei derjenige, der von dem Arbeitnehmer die Erbringung der Arbeitsleistung verlangen könne. Dies sei im vorlie-

genden Fall die ausländische Tochtergesellschaft gewesen, nicht die deutsche GmbH. Jedenfalls zum Zeitpunkt 

der Versorgungszusage habe kein Arbeitsverhältnis des Klägers zu der deutschen GmbH mehr bestanden. Dass 

die GmbH zu diesem Zeitpunkt Alleingesellschafterin der ausländischen Tochterfirma war, sei unerheblich. Die 

bloße Stellung als herrschende Konzernobergesellschaft begründe keine Arbeitgeberstellung gegenüber den 

Beschäftigten der Tochtergesellschaft. Ebenso unerheblich sei der Vortrag des Klägers, bei der ausländischen 

Tochtergesellschaft habe es sich aufgrund der Weisungsgebundenheit ihres Geschäftsführers gegenüber der 

deutschen GmbH um eine Betriebsabteilung der GmbH gehandelt. Die deutsche GmbH und die ausländische 

Tochtergesellschaft seien zwei eigenständige juristische Personen. Aufgrund einer faktischen Beherrschung der 

ausländischen Tochtergesellschaft durch die deutsche GmbH sei kein Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und 

der deutschen GmbH begründet worden. Auch sonst lägen keine Gründe vor, weshalb der Pensionssicherungs-

verein verpflichtet wäre, die Altersrente zu zahlen. Zwar erstrecke das Gesetz den Insolvenzschutz auf sonstige 

Personen, denen aus Anlass einer Tätigkeit für ein Unternehmen eine Versorgungszusage erteilt wurde. Voraus-

setzung hierfür sei jedoch, dass die Tätigkeit aufgrund von vertraglichen Beziehungen zwischen dem Begünstig-

ten und dem Unternehmen erbracht werde. Nicht ausreichend sei es, wenn die Tätigkeit – wie im vorliegenden 

Fall - dem Unternehmen (hier der GmbH) nur wirtschaftlich zugutekomme. Aus dem Umstand, dass die deutsche 

GmbH die Versorgungszusage beim Pensionssicherungsverein angemeldet und hierfür Beiträge geleistet habe, 

folge ebenfalls keine Einstandspflicht. Maßgeblich sei allein, ob die Voraussetzungen des Insolvenzschutzes 

gegeben seien, was hier zu verneinen war. 

 

Keine Rückstellung für die ausschließlich gesellschaftsvertraglich begründete Pflicht 
zur Prüfung des Jahresabschlusses 
In der Handelsbilanz sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Voraussetzung für die Bil-

dung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist das Bestehen einer nur ihrer Höhe nach ungewissen 

Verbindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit des künftigen Entstehens einer Verbindlichkeit dem 

Grunde nach - deren Höhe zudem ungewiss sein kann - sowie ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zeit vor 

dem Bilanzstichtag. Des Weiteren setzt das Bestehen einer Verbindlichkeit den Anspruch eines Dritten im Sinne 

einer Außenverpflichtung voraus, die erzwingbar ist. Die im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Verpflichtung zur 

Prüfung des Jahresabschlusses rechtfertigt die Bildung einer Rückstellung nicht. Diese Prüfung dient als Grund-

lage für die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung. Der geprüfte Jahresab-

schluss bildet sodann seinerseits die Grundlage u. a. für die von der Gesellschafterversammlung zu treffenden 
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Gewinnverwendungsbeschlüsse. Die Selbstverpflichtung dient ausschließlich dem einzelnen Gesellschafter. Der 

aus dem Gesellschaftsvertrag dem einzelnen Gesellschafter erwachsene Anspruch auf Durchführung des forma-

lisierten Prüfungsverfahrens kann naturgemäß nur innerhalb des Gesellschafterverbundes geltend gemacht und 

durchgesetzt werden. Er stellt daher keine Außenverpflichtung dar. Unerheblich ist, dass der einzelne Gesell-

schafter die Verpflichtung, den Jahresabschluss prüfen zu lassen, einklagen kann. Denn die Einklagbarkeit der 

Verpflichtung ist für sich gesehen nicht geeignet, die freiwillige Selbstverpflichtung als eine Außenverpflichtung 

erscheinen zu lassen. Insoweit stehen sich die einzelnen Gesellschafter, denen ein entsprechendes Klagerecht 

zusteht, und die Personengesellschaft nicht als fremde Dritte gegenüber. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Mindestbesteuerung bei sog. Definitiveffekten nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
verfassungswidrig 
Unternehmensverluste können in künftige Jahre vorgetragen werden und mindern dann die Einkommensteuer-, 

Körperschaftsteuer- bzw. Gewerbesteuerbelastung. Der Verlustvortrag ist allerdings betragsmäßig begrenzt, 

sodass ein Unternehmen unter Umständen in den Folgejahren Steuern bezahlen muss, obwohl es noch über 

Verlustvorträge verfügt (sog. Mindestbesteuerung). Der Bundesfinanzhof hält diese Regelung zumindest in den 

Fällen für verfassungswidrig, in denen der Verlust und der spätere Gewinn auf demselben Rechtsgrund beruhen, 

zwischen beiden also ein innerer Sachzusammenhang besteht, und der Verlustvortrag sich wegen Liquidation der 

Gesellschaft steuerlich nicht mehr auswirken kann. Er hat deshalb die entsprechende gesetzliche Regelung dem 

Bundesverfassungsgericht vorgelegt, da nur dieses ein Gesetz für verfassungswidrig erklären kann. Beispiel zur 

Körperschaftsteuer: Die A-GmbH hat gegen X eine Forderung in Höhe von 4 Mio. €, die sie in 2012 wegen Un-

einbringlichkeit abschreibt. Ihr Verlust in 2012 beträgt ebenfalls 4 Mio. €. Im Jahr 2013 wird die Forderung wieder 

werthaltig, sodass die Teilwertabschreibung rückgängig gemacht wird. Die GmbH erzielt einen Gewinn von 

4 Mio. €. In 2014 wird über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet, es fallen nur noch Verluste 

an. Lösung nach bisheriger Rechtslage: Die A-GmbH kann von dem Verlust 2012 in 2013 nur 2,8 Mio. € (1 Mio. 

zzgl. 60 % von 3 Mio.) von ihrem Gewinn abziehen, sodass sie auf 1,2 Mio. € Steuern zahlen muss. Den restli-

chen Verlust in Höhe von 1,2 Mio. € kann sie zwar in spätere Jahre vortragen. Da sie aber liquidiert wird, bleibt 

der Verlustvortrag ohne steuerliche Auswirkung. Diese endgültige steuerliche Nichtberücksichtigung von Verlus-

ten hält der Bundesfinanzhof für verfassungswidrig. Ob die Mindestbesteuerung auch dann verfassungswidrig ist, 

wenn kein innerer Sachzusammenhang zwischen Verlust und späterem Gewinn besteht, bleibt offen. Man muss 

abwarten, ob und inwieweit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Klarheit schafft. 

 

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen 
und/oder Gebäudereinigungsleistungen 
Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neues Vordruckmuster (USt 1 TG) für den Nachweis zur Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen herausge-

geben. Werden Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland ansässigen Unter-

nehmer nach dem 30. September 2014 im Inland erbracht, ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner unab-

hängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung im Sinne des Gesetzes verwendet, wenn er ein Un-

ternehmer ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt. Davon ist auszugehen, wenn ihm das nach den 

abgabenrechtlichen Vorschriften für die Besteuerung seiner Umsätze zuständige Finanzamt eine im Zeitpunkt der 
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Ausführung des Umsatzes gültige Bescheinigung darüber erteilt hat, dass er ein Unternehmer ist, der derartige 

Leistungen erbringt. Der Nachweis nach dem Vordruckmuster ist auf Antrag auszustellen, wenn die hierfür erfor-

derlichen Voraussetzungen gegeben sind. Er kann auch von Amts wegen erteilt werden, wenn das zuständige 

Finanzamt feststellt, dass die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung 

beträgt maximal drei Jahre. Die Bescheinigung kann nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder zurückge-

nommen werden. Wenn die Bescheinigung durch das Finanzamt widerrufen oder zurückgenommen wurde, darf 

sie der Unternehmer nicht mehr verwenden. Hat das Finanzamt dem Unternehmer einen Nachweis ausgestellt, 

ist er auch dann als Leistungsempfänger Steuerschuldner, wenn er diesen Nachweis gegenüber dem leistenden 

Unternehmer nicht verwendet. Verwendet der Leistungsempfänger einen gefälschten Nachweis nach dem Vor-

druckmuster USt 1 TG und hatte der leistende Unternehmer hiervon Kenntnis, ist nicht der Leistungsempfänger, 

sondern der leistende Unternehmer Steuerschuldner. Das Gleiche gilt, wenn die Bescheinigung widerrufen oder 

zurückgenommen wurde und der leistende Unternehmer hiervon Kenntnis hatte. Hinweis: Betroffene Unterneh-

mer sollten die Vorgehensweise mit dem Steuerberater abstimmen, ihre Bescheinigungen prüfen und ggf. noch in 

diesem Jahr einen neuen Antrag stellen. 

 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 1.1.2015 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sind spätestens nach Ablauf von drei Jahren auf ihre 

Angemessenheit zu überprüfen. Falls die Bezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers zuletzt im Jahre 2011 für 

die Jahre 2012-2014 festgelegt worden sind, muss noch vor dem 1.1.2015 eine Neuberechnung erfolgen. Bei der 

Überprüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts werden folgende Gehaltsbestandteile mit berück-

sichtigt: Festgehalt, Zusatzvergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifikationen), Pensionszusagen und Sachbezüge. 

Dabei müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu 

prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine 

Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen weite-

rer Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Damit die Vergütungen 

des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor ein Anstel-

lungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen 

der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüt-

tung vor. Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus 

durch die Gesellschafterversammlung festzustellen. Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem The-

mengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen. 
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2015 
Ab 1. Januar 2015 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung: 

  2015 
monatlich 

€ 

2014 
monatlich 

€ 

2015 
jährlich 

€ 

2014 
jährlich 

€ 
West 
Krankenversicherung 4.125,00 4.050,00 49.500,00 48.600,00 
Pflegeversicherung 4.125,00 4.050,00 49.500,00 48.600,00 
Rentenversicherung 6.050,00 5.950,00 72.600,00 71.400,00 
Arbeitslosenversicherung 6.050,00 5.950,00 72.600,00 71.400,00 
Ost 

Krankenversicherung 4.125,00 4.050,00 49.500,00 48.600,00 
Pflegeversicherung 4.125,00 4.050,00 49.500,00 48.600,00 
Rentenversicherung 5.200,00 5.000,00 62.400,00 60.000,00 
Arbeitslosenversicherung 5.200,00 5.000,00 62.400,00 60.000,00 

 

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die 

bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 54.900,00 €. Für die bereits am 31.12.2002 in 

der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 49.500,00 €. 

  

Kein Vorsteuerabzug der Kosten tragenden Kommanditgesellschaft für Beurkun-
dungs- und „Due Diligence“-Leistungen 
Der Bundesfinanzhof hat einer KG den Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Notars und einer Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft versagt, weil sie nicht Leistungsempfängerin war, obwohl sie die Rechnungen bezahlt hat. Der 

Rechnung des Notars lag die Beurkundung eines Kauf- und Übertragungsvertrags über die Kommanditanteile zu 

Grunde. Leistungsempfänger sind daher die Kommanditisten und der Erwerber, dessen Willenserklärungen der 

Notar beurkundet hat. Als Empfänger der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbrachten „Due Diligence“-

Leistung ist der Erwerber der Kommanditanteile anzusehen. 

 
Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2015 bei verbilligter Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte beträgt die Grenze 

66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 

·      Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den Mietein-

nahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 

·      Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen nur entspre-

chend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden. 

·      Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den üblichen 

Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden Nebenkosten. 

Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2015 ggf. angepasst werden. Dabei empfiehlt es 



 

9/10  
Stand: 26.11.2014  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

 
 
 

sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschussprognose ist in allen Fällen 

nicht mehr erforderlich. 

·      Bei der Höhe der Miete kommt es zwar auf die 66 %-Grenze an, aber der Mietvertrag muss insbesondere bei 

Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich (Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst 

steuerrechtlich nicht anerkannt wird. Die Mieten und Nebenkosten sollten von den Angehörigen pünktlich be-

zahlt werden. 

 

Überwiegend betrieblich genutztes Kraftfahrzeug ist notwendiges Betriebsvermögen 
Das Steuerrecht ist nicht nur schwer verständlich, sondern führt mitunter zu kuriosen Ergebnissen. Dies musste 

ein Rechtsanwalt feststellen, der seine betrieblichen Fahrten mit seinem PKW einzeln aufgezeichnet und die 

Fahrzeugkosten pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer als Betriebsausgaben angesetzt hatte. Die betrieb-

lich gefahrenen Kilometer betrugen mehr als 50 % der Gesamtfahrleistung. Aus diesem Grunde ordnete das 

Finanzamt das Fahrzeug dem notwendigen Betriebsvermögen zu. Weil der Rechtsanwalt kein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch geführt hatte, ermittelte das Finanzamt den privaten Nutzungsanteil nach der 1 %-Methode. Dieser 

Wert war aber höher als die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs. Das Finanzamt beschränkte zwar den 

Wert des privaten Nutzungsanteils auf die Kosten (sog. Kostendeckelung), aber im Ergebnis konnte der Rechts-

anwalt trotz seiner vielen betrieblich gefahrenen Kilometer keine Kfz-Kosten geltend machen. Der Bundesfinanz-

hof hat die Handhabung des Finanzamts bestätigt. Hinweis: Die ungünstige Versteuerung nach der 

1 %-Regelung hätte durch die Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs vermieden werden können. 

 

Umsatzsteuererstattungen für mehrere Jahre sind einkommensteuerbegünstigte au-
ßerordentliche Einkünfte 
Ein Unternehmer hatte jahrelang um die Steuerfreiheit seiner Umsätze aus Geldspielautomaten gestritten und 

letztendlich Recht bekommen. Ihm wurden in einem Jahr mehr als 95.000 € Umsatzsteuer erstattet, die seinen 

Betriebsgewinn erhöhten. Er beantragte wegen dieser außerordentlichen Einkünfte eine niedrigere Einkommen-

steuerfestsetzung wegen sog. „mehrjähriger Tätigkeit“. Das Finanzamt meinte, Gewerbetreibende hätten hierauf 

keinen Anspruch. Der Bundesfinanzhof gab dem Unternehmer Recht, weil ein einmaliger Ertrag aus der Umsatz-

steuererstattung für mehrere Jahre zu einer Zusammenballung von Einnahmen führt und nach dem Sinn des 

Gesetzes steuerbegünstigt ist. 

 

Zeitpunkt der Berücksichtigung eines Entnahmegewinns für Anteile im Sonderbe-
triebsvermögen 
Werden im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers befindliche GmbH-Anteile von diesem schenkweise 

auf einen Angehörigen übertragen, endet damit ihre Zugehörigkeit zum Sonderbetriebsvermögen, auch wenn der 

frühere Mitunternehmer die Anteile fortan im Außenverhältnis als Treuhänder hält. Der Entnahmegewinn ist in 

einem solchen Fall im Jahr der Vollziehung der Schenkung zu erfassen. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Zufluss von Scheinrenditen in Schneeballsystemen 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führen Gutschriften über wieder angelegte Renditen in 

Schneeballsystemen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen. Dies hat das Gericht jetzt noch einmal ausdrücklich 

bestätigt.  Dabei wird auf die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit des Schuldners der Erträge abgestellt. Zum 

Nachweis dessen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit ist es unerheblich, in welchem Umfang der Anleger Bemü-

hungen entfaltet, um seinen Auszahlungswunsch durchzusetzen. Entscheidend ist, wie der Betreiber des 

Schneeballsystems auf den Auszahlungswunsch reagiert. Überredet der Betreiber den Anleger bei Fälligkeit der 

Erträge zur Wiederanlage, weil ansonsten mit einer schlechteren Rendite zu rechnen sei, wird dies als einver-

nehmliche gesonderte Fälligkeitsvereinbarung angesehen. Dies ist wiederum Maßstab für die Beurteilung der 

Leistungsbereitschaft des Schuldners. 

  

Bundesverfassungsgericht bestimmt Termin zur Urteilsverkündung 
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wird sein Urteil zur Verfassungsmäßigkeit der Erb-

schaftsteuer am Mittwoch, den 17.12.2014, verkünden. Darauf weist das Gericht aktuell im Rahmen einer Pres-

semitteilung hin. Hintergrund: Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob das Erbschaft- und Schenkungsteuer-

recht gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 Grundgesetz verstößt. Streitpunkt sind die 

sogenannten Verschonungsregeln für Betriebsvermögen. Danach kann Betriebsvermögen unter bestimmten 

Voraussetzungen steuerlich günstiger übertragen werden als Privatvermögen. Der Gesetzgeber hatte die Ver-

schonungsregeln eingeführt, weil damit der Erhalt von Arbeitsplätzen und sonstige Gemeinwohlgründe gefördert 

werden sollten. Der BFH hält die Verschonung hingegen für verfassungswidrig (s. BFH, Beschluss v. 27.9.2012 - 

II R 9/11). Hintergrund war vor allem die Möglichkeit, Kapitalvermögen in eine sogenannte Cash-GmbH einzule-

gen und damit die günstigeren Steuerregeln für das Betriebsvermögen zu nutzen. Diese Lücke hat der Gesetzge-

ber zwischenzeitlich mit dem AmtshilfeRLUmsG geschlossen. 

 

Weiter fester Zinssatz 
Bei der Verzinsung von Steueransprüchen hält die Bundesregierung an einem festen monatlichen Zinssatz von 

0,5 % fest. Eine Anpassung an den jeweiligen Marktzins oder an den Basiszins nach § 247 BGB würde wegen 

dessen Schwankungen auch zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten führen, da im Einzelnen für die Vergan-

genheit festgestellt werden müsste, welche Zinssätze für den jeweiligen Zinszeitraum zugrunde zu legen wären, 

heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Der für alle Zinsen 

nach der Abgabenordnung geltende einheitliche Zinssatz von monatlich 0,5 % habe sich trotz des über die Jahr-

zehnte wechselnden Zinsniveaus in mehr als 50 Jahren Praxis bewährt. 

 
 


